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Muster
Hygieneplan

(Infektionsschutz)
Einrichtung: Erstellt von:

am:

Was Wann Wie Womit Wer

Hände
desinfizieren

nach infektionssensiblen
Tätigkeiten
(Kontakt zu Ausscheidungen)

ca. 3 ml alkoholische
Desinfektionslösung in den
Händen verreiben,
mindestens 3 Sekunden
einwirken lassen

Händedesinfektionsmittel
aus Spender

Beschäftigte im
Pflegebereich

Hände waschen

nach Desinfektion,
bei sichtbaren oder spürbaren
Verschmutzungen
vor dem Essen und
Rauchen

Einseifen, gründlich
abspülen und abtrocknen

pH-neutrale Seife aus
Spender

alle Beschäftigten

Hände pflegen

nach jedem Händewaschen haselnussgroßen
Cremeklecks vom
Handrücken aus gut
verteilen
(Fingerzwischenräume, -
kuppen und Handgelenk
beachten)

Handpflegepräparat alle Beschäftigten

Handschuhe

bei infektionssensiblen
Eingriffen (Kontakt zu
Ausscheidungen),
Reinigungs- und
Desinfektionsarbeiten

nur mit trockenen,
sauberen Händen
benutzen, je nach Tätigkeit
Einmalhandschuhe oder
Haushalthandschuhe
anlegen

ungepuderte Latex- oder
Vinylhandschuhe,
Haushalthandschuhe ggf.
mit Baumwollinnenstrick

Beschäftigte im
Pflege- und
Reinigungsbereich

Fußböden

Oberflächen

täglich und bei Bedarf
Reinigung, ggf. Desinfektion

Haushalthandschuhe
anlegen,
feucht wischen

aldehydfreie
Flächendesinfektions-
und Reinigungsmittel

Beschäftigte im
Pflege- und
Reinigungsbereich

Abfall

Sammeln und Transport von
mit Ausscheidungen
kontaminiertem Abfall,
(Entsorgung mit Hausmüll)

innerhalb der Einrichtung
in sicher verschlossenen
Behältnissen bis zum
Abfallsammelplatz

Einwegsäcke mit
ausreichender Stabilität

Beschäftigte im
Pflege-,
Reinigungs- und
Transportbereich

Schutzkleidung,
Stoffwindeln

Sammeln und Transport von
mit Ausscheidungen
kontaminierter Wäsche,
(zur Wäscherei)

innerhalb der Einrichtung
in sicher verschlossenen
Behältnissen

Einwegsäcke mit
ausreichender Stabilität

Beschäftigte im
Pflege-,
Reinigungs- und
Transportbereich

Grundlagen des Hygieneplans sind:
ArbSchG - Arbeitsschutzgesetz, in Kraft getreten am 21. August 1997
BioStoffV - Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen,

in Kraft getreten am 01. April 1999 (BGBl. I/1999 S. 50, Änderung: BGBl. I/1999 S. 2059)
GefStoffV - Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen, Neufassung vom 15.11.1999
BGV C8 - Unfallverhütungsvorschrift Gesundheitsdienst, in Kraft getreten am 01.10.1982 als VBG 103
TRBA 500 - Allgemeine Hygienemaßnahmen: Mindestanforderungen, Ausgabe 06/1999
TRGS 531 - Gefährdung der Haut durch Arbeiten im feuchten Milieu, Ausgabe 09/1996


